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Nr.

1.
2 9 .1. 16 
V Z R  285/14

2.
4.11.16 
IX ZR  77/15

3.
16.11.16 
X Z R  97/14

4.
17.11.16 
X II ZB 447/13

INHALT

Zahlt der Ersteher des Grundstücks zu r Ablösung einer in der 
Zwangs- oder Teilungsversteigerung bestehen gebliebenen 
G rundschuld eine unter deren Nennbetrag liegenden Summe, 
darf der Grundschuldgläubiger die Löschung der G rund
schuld, die ihm in H öhe des restlichen N ennbetrags w eiterhin 
zusteht, ohne eine entsprechende Vereinbarung mit dem Si- 
cherungsgcber nicht bewilligen.....................................................

a) Die Anfechtung wegen unentgeltlicher Leistung findet 
gegenüber Religionsgesellschaften in der Rechtsform von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts wegen freiwilliger 
Spenden auch dann statt, wenn die Religionsgesellschaft an 
sich befugt wäre, gleich hohe Beträge als Kirchensteuer einzu
ziehen; das kirchliche Selbstbestimmungsrecht w ird dadurch 
nicht in verfassungswidriger Weise verletzt.
b) Zur Definition des Gelegenheitsgeschenks im 5>inne der 
Ausnahmeregelung des § 134 Abs. 2 InsO .-
c) Gebräuchliche Gelegenheitsgeschenke an eine Person sind
im Sinne des § 134 Abs. 2 InsO  von geringem Wert, wenn sie 
zu der einzelnen Gelegenheit den Wert von 200 und im Ka
lenderjahr den Wert von 500 nicht übersteigen.................... .

a) Die Vereinbarung einer Verpflichtung des Fahr- oder Flug
gastes, das Bcfördcrungsentgelt bei Vcrtragsschluss zu ent
richten, widerspricht nicht wesentlichen Grundgedanken des 
Rechts des Personenbeförderungsvertrags.
b) Eine Bestimmung in Allgemeinen Geschäftsbedin
gungen eines Luftverkehrsunternehmens, nach der der 
Flugpreis unabhängig vom Zeitpunkt der Buchung bei 
Vertragsschluss zur Zahlung fällig ist, stellt keine unangemes
sene Benachteiligung des Fluggastes dar...........................

a) Bei kapitalgedeckten Versorgungen sind aüch solche Über- 
schussanteilc, die erst nach dem Ehezeitei>de ausgewiesen 
werden, in den Versorgungsausgleich einzubeziehen.
b) Z ur Behandlung kapitalgedeckter Anrechte im Vcrsor- 
gungsausgleich, aus denen bereits vor der Rechtskraft der 
Entscheidung über den Versorgungsausglcich eine ungekürzte 
Altersrente bezogen wird.
c) Z ur Unterstützungskassenversorgung im Versorgungsaus
gleich........... ......... ...................................................... .........................



5.
18. II. 16 
III ZR  126/15

1. Zur E inordnung eines Vertrags über die Betreuung eines 
Kindes in einer K inderkrippe als »dauerndes Dienstverhältnis 
mit festen Bezügen« im Sinne von § 627 Abs. 1 BGB.
2. Sieht ein solcher Vertrag ein ordentliches Kündigungsrecht 
von zwei M onaten zum  M onatsende vor, so ist dies im  H in 
blick auf § 307 BGB unbedenklich. Es ist dann insbesondere 
nicht geboten, dass den Eltern (Dienstberechtigten) für die 
Dauer der anfänglichen Eingewöhnungsphase -  im Sinne einer 
»Probezeit« -  ein fristloses Lösungsrccht eingeräumt wird.
3. Gemäß § 307 BGB unwirksam sind formularvertragliche 
Bestimmungen in Verträgen über die Betreuung eines Kindes 
in einer Kinderkrippe, diea) festlegen, dass eine K aution in er
heblicher H öhe (hier: 1 000 ) als »Darlehen« an den Betreiber 
der K inderkrippe zu leisten ist;
b) die Möglichkeit eines Abzugs nach § 615 Satz 2 BGB voll
ständig abbedingen, wobei es allerdings keinen Bedenken be
gegnet, wenn vereinbarte Fest- und Pauschalbeträge stets für 
volle M onate zu entrichten sind;
c) den Eltern eine -  zumal: schadensersatzbewehrte -  Pflicht
auferlegen, ihr Kind regelmäßig in die Kinderkrippe zu brin
gen und dort betreuen zu lassen.................. .................................
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